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Kreis Lippe 
 

88 Allgemeinverfügung 01/2015; Tierseuchenver-
fügung zur Aufhebung der Anordnung zur 
Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten im 
Kreis Lippe mit Allgemeinverfügung vom 
26.11.2014 

 
1. Meine Tierseuchenverfügung vom 26.11.2014 zur An-

ordnung der Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten 
(Amtsblatt für den Kreis Lippe Nr. 53 vom 26.11.2014) 
hebe ich hiermit auf.  

2. Diese Tierseuchenverfügung tritt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft.  

 
Begründung 

 
Aufgrund der Ausbrüche von Geflügelpest in Hausgeflügel-
beständen in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen 
und den Niederlanden im Zeitraum vom 05.11. bis 
26.11.2014 hatte ich mit Tierseuchenverfügung vom 
26.11.2014 die Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten 
im Kreis Lippe angeordnet.   
 
Seit dem letzten Ausbruch der Geflügelpest in Mecklen-
burg-Vorpommern am 26.01.2015 wurden in Deutschland 
keine weiteren Ausbrüche der Geflügelpest amtlich festge-
stellt. Die Geflügelpestausbrüche in den vorgenannten Re-
gionen sind inzwischen erloschen. Die Schutzmaßnahmen 
wurden daher wieder gelockert oder sogar aufgehoben. 
 
Der Kreis Lippe hat daher gemäß § 13 Absätze 1 und 2 
Geflügelpestverordnung die Risikobewertung aktualisiert. 
Danach lassen die Ergebnisse der seit Dezember 2014 im 
Risikogebiet durchgeführten Monitoringuntersuchungen 
und die aktuell günstige Entwicklung der Seuchenlage eine 
Aufhebung der Anordnung der Aufstallung des Gelflügels 
zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 

 
Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen (§§ 3, 5 
und 6 Geflügelpestverordnung) durch die Tierhalter wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
Im Falle einer Änderung der Seuchenlage müssen Tierhal-
ter grundsätzlich mit einer erneuten Anordnung zur Aufstal-
lung des Geflügels rechnen. 
 
Rechtsgrundlagen 

 
− § 13 Geflügelpestverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 08.05.2013 (BGBl. I S. 1212),  
− § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Ge-

bieten der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung 
und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tier-
seuchenverordnungen vom 27.02.1996 (GV. NRW S. 
104) 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis 
Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Straße 5 in 32756 
Detmold einzulegen. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der 
Widerspruch innerhalb eines Monats beim Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Leibnizstr. 10 
in 45659 Recklinghausen eingeht. 
 
Kreis Lippe 
In Vertretung 
 
gez. 
 
 
Dr. Scharpenberg 
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